
Alle Kampfmittel sind 
lebensgefährlich! 

 

Von Kampfmitteln können Explosionsgefahr, Vergiftungs- und 

gesundheitsschädigende Gefährdungen, Brandgefahr und 

umweltschädigende Gefahren ausgehen! 

Je länger die Kampfmittel in der Erde liegen, desto gefährlicher 

werden sie! Die Größe und Form der Kampfmittel sagt nichts 

über die Gefahr aus! Oft sind Kampfmittel schwer erkennbar, also 

Vorsicht bei Verdacht! 

 

Wichtige Hinweise:    
                                   

 Bei Auffinden von Kampfmitteln  - nicht berühren und 

an der Fundstelle belassen! Kampfmittel sind äußerst 

empfindlich gegen Berührung, Erschütterung oder einer 

Veränderung in ihrer Lage! 

 Bei allen Kampfmittelfunden ist unverzüglich die 

nächste Ordnungsbehörde bzw. Polizeidienststelle zu 

benachrichtigen! 

 

Weitere Hinweise beim Fund von Kampfmitteln auf 
Baustellen, bei forstwirtschaftlichen Arbeiten, in der 
Landwirtschaft, bei Erdarbeiten usw.: 
  

 Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen 

müssen den Fundort verlassen! 

 Um den Zutritt Unbefugter zu verhindern, ist die 

Fundstelle durch Kennzeichnung und Absperrung zu 

sichern! 

 Alle Erschütterungen vermeiden! 

 Wurden Kampfmittel versehentlich mit der Hand 

aufgenommen, sind sie vorsichtig wieder abzulegen. 

Nie werfen! 

 Wurden Kampfmittel bereits von einem Greifer erfasst, 

so sind sie in der jeweiligen Lage zu belassen und die 



Maschinen sind abzustellen. Wurden sie jedoch bereits 

angehoben, dann ist der Korb in seiner Lage nicht zu 

verändern! 

 Werden Kampfmittel erst bemerkt, nachdem sie auf ein 

Fahrzeug verladen worden sind, dürfen sie keinesfalls 

weitertransportiert werden. Das Fahrzeug hat an 

seinem Standort zu verbleiben, der Motor ist 

abzustellen! Der Standort ist gleichfalls durch 

Absperrung zu sichern! 

 Die zuständige Aufsichtsperson ist für die 

Benachrichtigung der Ordnungsbehörde bzw. Polizei 

und die Durchführung der vorgenannten 

Sicherheitsmaßnahmen bis zu ihrem Eintreffen 

verantwortlich! 

 Den Anordnungen der Ordnungsbehörde bzw. Polizei 

über die Weiterführung der Arbeit, den Einsatz von 

Maschinen und Geräten, teilweise oder gänzliche 

Sperrung der Baustelle usw. ist unbedingt Folge zu 

leisten! 

 
 

 


